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Marktordnung für Verkaufsoffene Sonntage mit 
Ständen in der Barsinghäuser Fußgänger Zone 

 

1. Veranstaltung/Veranstalter 
Unser Barsinghausen e.V.  (nachfolgend „Veranstalter“) veranstaltet pro Jahr bis zu drei 
Verkaufsoffene Sonntage in der Barsinghäuser Fußgänger Zone (Marktstraße, Europlatz, 
Kirchstraße und Breite Straße) mit je einem themenbezogenen Markt.  
Dem Veranstalter obliegt die Durchführung inkl. Beplanung und Abrechnung aller Leistungen. 
 

2. Zulassung zum Markt/Veranstaltung 
Bei den Verkaufsoffenen Sonntagen kann grundsätzlich jeder Anbieter teilnehmen, soweit sein 
Warenangebot dem Sinn und den üblichen Gepflogenheiten eines Marktes entspricht. Die 
angebotene Ware muss rechtmäßiges Eigentum des Verkäufers sein. Vom Verkauf 
ausgeschlossen sind folgende Angebote:   
a. Lebende Tiere,   
b. Gegenstände mit anstößigem Charakter (beispielsweise gewaltverherrlichende und 
pornografische Medien),   
c. Waffen und Munition (die den Verkaufseinschränkungen des Waffengesetzes unterliegen) 
d. Militaria aller Art bzw. Dinge mit nationalsozialistischen Emblemen und anderen verbotenen 
Organisationen und Vereinigungen.   
Das Verteilen von Handzetteln, Flugblättern und sonstigen Drucksachen muss bis spätestens 
vier Wochen vor der Veranstaltung angemeldet werden. Ohne schriftliche Genehmigung sind 
die oben genannten Maßnahmen untersagt. Die gleiche Regelung gilt für reine 
Informationsstände.    
Der Veranstalter behält sich vor, den Teilnehmerkreis sowie das Angebot aufgrund von 
Platzmangel oder fehlender Attraktivität als auch Sortimentsvielfalt zu beschränken. Um eine 
ordnungsgemäße Auswahl der Teilnehmer zu gewährleisten, sind die zur Verfügung gestellten 
Vordrucke vollständig auszufüllen. Über die Zulassung erfolgt ein gesonderter Bescheid. 
 

3. Standplatz / Auf- und Abbau 
Die Verteilung der Standplätze obliegt dem Veranstalter. Der endgültige Standplatz wird dem 
Teilnehmer vor Aufbaubeginn vom Veranstalter mitgeteilt. Ein Anspruch auf einen 
bestimmten Standplatz besteht nicht. 
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Die Einweisung in den genauen Standort erfolgt am Veranstaltungstag ab 10:00 Uhr, dann 
kann mit dem Standaufbau begonnen werden. Der Standaufbau muss bis 13:00 Uhr 
abgeschlossen sein.    
Die ungehinderte Zu- bzw. Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge (geradlinige Durchfahrtsbreite 
von 3,50 Meter) ist während der gesamten Aufbau-, Markt- und Abbauzeit sicherzustellen. 
Gänge und Durchfahrten sind frei zu halten. Hydranten sind im Radius von 1,50 Meter 
freizuhalten. Alle Geschäftseingänge sind mit zwei Metern neben dem Eingang freizuhalten.  
Zum Auf- und Abbau der Stände darf die Fußgänger Zone nur in der richtigen Fahrrichtung 
(Von der Deister Straße zum Europaplatz und von der Rehrbrinkstraße zum Europaplatz) im 
Zeitraum bis 12 Uhr und ab 18:30 Uhr befahren werden. Ein vorzeitiges Abbauen ist untersagt. 
Der entstandene Müll ist ordnungsgemäß an der Müllsammelstation zu entsorgen. 
 

4. Standpreise 
Die aktuellen Standpreise ergeben sich aus der Gebührenordnung für Stände bei 
Verkaufsoffene Sonntage in der Barsinghäuser Fußgänger Zone. Diese ist auf der Webseite 
unter https://www.unser-barsinghausen.de/standanmeldung zu finden. 
Die Teilnehmer verpflichten sich, an den Veranstalter ein von diesem festgesetztes Entgelt, 
welches zur Durchführung des Marktes erforderlich ist, bis zu dem im Vertrag festgelegten 
Termin zu entrichten. Sollte die Zahlung nicht rechtzeitig eingehen, ist der Veranstalter 
berechtigt, nach vorheriger Fristsetzung vom Vertrag zurück zu treten und das Standrecht 
anderweitig vergeben zulassen. Der Anspruch des Veranstalters auf Schadenersatz nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bleibt hiervon unberührt. Außerhalb des Standes 
aufgestellte Warenauslagen, Ständer, Stehtische o.Ä. bedürfen der Zustimmung des 
Veranstalters und werden ggf. gesondert in Rechnung gestellt, wenn sie bewilligt werden. 
 

5. Öffnungszeiten 
 Die vorgegebenen Öffnungszeiten sind einzuhalten. Die Stände müssen sich während der 
gesamten Öffnungszeit verkaufsbereit präsentieren. Die Verkaufszeiten sind am 
Veranstaltungstag von 13:00 -18:00 Uhr.   
Änderungen der Öffnungszeiten bleiben vorbehalten! 
 

6. Strom 
Der Betreiber des Standes ist für den Anschluss des Stroms an seinem Stand selbst 
verantwortlich. Die Leitungen vom Abnahmepunkt bis zum Stand sind so zu verlegen, das von 
diesen keine Stolpergefahr ausgeht, ggfs. sind Kabelbrücken, Kabelmatten, o.ä. zu verwenden. 
Hierfür ist der Betreiber des Standes verantwortlich.   
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Es ist darauf zu achten, dass nur Kabel verwendet werden, die für den Außenbereich geeinigt 
sind. Weiterhin ist der Leistungsbedarf der angeschlossenen elektrischen Geräte für die 
Strombereitstellung zu berücksichtigen, um eine Überlastung zu vermeiden. Der 
Stromverbrauch wird pauschal über die Organisationspauschale abgerechnet 
 

7. Wasser/Abwasser 
Wasser- und Abwasseranschlüsse werden für die Stände je nach Angabe in der Bewerbung 
geplant. Der Teilnehmer ist für den Anschluss an seinen Stand selbst verantwortlich. Der 
Standbetreiber verpflichtet sich, ausschließlich zugelassene und geprüfte 
Trinkwasserschläuche gemäß der Trinkwasserverordnung der Stadt Barsinghausen/Region 
Hannover zu verwenden sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen selbst mitzubringen. Die 
Leitungen vom Abnahmepunkt bis zum Stand sind so zu verlegen, das von diesen keine 
Stolpergefahr ausgeht, ggfs. sind Kabelbrücken, Kabelmatten, o.ä. zu verwenden. Hierfür ist 
der Betreiber vom Stand verantwortlich.   
Abwasser ist ausschließlich in die dafür vorgesehenen Abwasserkanäle einzuleiten.   
Der Wasserverbrauch wird pauschal über die Organisationspauschale abgerechnet. 
 

8.  Abfallentsorgung 
Für die Abfallentsorgung werden Mülltonnen vom Veranstalter bereitgestellt. Die Kosten für 
die Abfallentsorgung werden pauschal über die Organisationspauschale abgerechnet. 
 

9. Alkoholausschank 
Die Standbetreiber sind verpflichte, die Bestimmung des Jugendschutzgesetzes gewissenhaft 
einzuhalten; dies betrifft insbesondere den Ausschank von alkoholischen Getränken. Die 
Standbetreiber sind weiterhin verpflichtet, einen entsprechenden Auszug aus dem 
Jugendschutzgesetz sicht- und lesbar in bzw. an ihrem Stand anzubringen.  
Der Veranstalter hat eine Marktfestsetzung für die VKO beantragt. Er beantragt auch eine 
Schankerlaubnis für die Veranstaltungen. Die einzelnen Aussteller müssen daher nicht einzeln 
Reisegewerbekarten beantragen. 
 

10. Marketing- und Pressearbeit 
Die Pressearbeit erfolgt zentral durch den Veranstalter. Sollten einzelne Standbetreiber 
darüber hinaus Marketing und Pressearbeiten leisten wollen, ist dies bitte mit dem 
Veranstalter abzusprechen. Hier zu wenden Sie sich bitte am Marketing@unser-
barsinghausen.de Die Kosten für die Bewerbung der Veranstaltung wird pauschal über die 
Organisationspauschale abgerechnet. 
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11. Haftung für Schäden  

Der Standbetreiber übernimmt die Haftung für Schäden, die sich aus dem Betrieb seines 
Fahrgeschäftes/Standes ergeben.   
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die von Dritten den Standbetreibern zugefügt 
werden oder dem Standbetreiber dadurch entstehen, dass die zurzeit fest geplante 
Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen abgesagt oder verschoben werden muss. 
 

12. Schlussbestimmungen und Zuwiderhandlungen 
Den Anordnungen des Organisationspersonals, der Polizei, der Feuerwehr und des 
Ordnungsamtes sind Folge zu leisten. Die vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen 
diese Bestimmungen führt zum Widerruf der Teilnahme an der Veranstaltung bzw. wird durch 
die sofortige Schließung des Standes vollzogen. Der Standbetreiber kann bei Verletzung von 
wesentlichen Pflichten von der Teilnahme an künftigen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden. 
 

13. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung in diesem Vertrag oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sind durch diejenige 
Bestimmung zu ersetzen, die den Zweck der unwirksamen Bestimmung an weitgehendsten 
nahekommt.  
 
 
 
 
 
 


